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Norm

GEG;

GOG §42;

Rechtssatz

In einem monokratischen System wie dem System der Justizverwaltung hat die Genehmigung der behördlichen

Erledigungen zwar grundsätzlich der Behördenleiter zu tre6en; der Behördenleiter ist aber befugt, ein anderes Organ

zur Genehmigung von Erledigungen zu ermächtigen, welches sodann den behördlichen Willen in der betre6enden

Angelegenheit zu bilden hat (Hinweis Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht7, Rz 190). Wenn als Behörde, von der

der angefochtene Bescheid erlassen wurde, der "Leiter der Einbringungsstelle des Oberlandesgerichtes Wien"

bezeichnet wurde, so ist dieser Bescheid entsprechend dem Aufbau der Justizverwaltung dem Präsidenten des

Oberlandesgerichtes Wien zuzurechnen, zumal der Bescheid mit dem Zusatz "Für den Präsidenten" gefertigt worden

ist. Der Bescheid wurde nämlich im Rahmen der dem Leiter der Einbringungsstelle erteilten Ermächtigung erlassen. Mit

dieser Ermächtigung hat der Präsident des Oberlandesgerichtes als monokratische Behörde seine Zuständigkeit nicht

einer anderen Behörde, sondern vielmehr einem bestimmten Organträger innerhalb seiner eigenen Behörde

übertragen (Hinweis E 17. Dezember 1992, 91/16/0135).
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